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1. GRUNDLEGENDE ANGABEN ZUR ANLAGE 

1.1 Ersteller der Betriebsordnung 

1.2 Benennung der Anlage 

„mondeco s.r.o. - Anlage zur Sammlung, Aufkauf und Entsorgung sonstiger Abfälle České 

Budějovice" 

1.3 Identifikationsangaben des Immobilienbesitzers 
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Ersteller: Mgr. Hedvika Vimmerová 

Sitz: 28. Oktober 5 

Stadt: Plzeň 

PLZ: 301 00 

Telefon/ E-Mail: 735 705 838, hedvika.vimmerova@seznam.cz 

Ident.-Nr.: 01158538 

Besitzer: Pavel Dobiáš 

Sitz: Plav 105 

Stadt: České Budějovice 

PLZ: 370 07 

Statutarisches Organ: Pavel Dobiáš 

Telefon/E-Mail: 602 272 660/dobias@zavrz.cz 

Ident.-Nr.: 11350784 

Steuernummer: CZ5703300900 

mailto:dobias@zavrz.cz


Betriebsordnung – Anlage ČESKÉ BUDĚJOVICE 

1.4 Identifikationsangaben des Betreibers 

1.5 Wichtige Telefonnummern 

Einheitliche europäische Notrufnummer  112  

Feuerwehr     150 

Notarzt      155 

Polizei      158 

1.6 Zuständige Aufsichtsorgane 

Tschechische Umweltinspektion, Regionalinspektorat České Budějovice, Abteilung für 

Abfallwirtschaft 

Adresse: 
Telefon: 

U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice 

386 109 111 

Notfallmeldung 731 405 133 

U Zimního stadionu 1952/2, 

370 01 České Budějovice  

386 720 111 

Kreisverwaltungsreferat Südböhmen, Abteilung Umwelt, Landwirtschaft und Forstwirtschaft 

Adresse: 

Telefon: 

Regionale hygienische Station Südböhmen mit dem Sitz in České Budějovice 

Adresse: Na Sadech 1858/25, 370 01 České Budějovice | 

Telefon: 387 712 201 
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Betreiber: mondeco s.r.o. 

Sitz: Husova 380 

Stadt: Přeštice 

PLZ: 334 01 

Führungskraft: Mgr. Martin Jirek 

Telefon/ E-Mail: 736 236 338 / martin.jirekOmondeco.cz 

Ident.-Nr.: 28158954 

Steuernummer: CZ28158954 
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Magistrat der Stadt České Budějovice, Umweltabteilung 

Adresse: nám. Přemysla Otakara II. 1/1 

370 92 České Budějovice 

Telefon: 386 801 111 

1.7 Adresse und Angaben zu den Grundstücken, wo sich die Anlage befindet 

Adresse: Lagerhalle auf dem Grundstück Konskriptionsnummer 1250/1,  

Str. U pily 723, České Budějovice 4  

GPS Koordinaten: 48°59‘18.575"N, 14°31‘4.097"E 

Auf der Grundlage des Mietvertrags hatte die Betreiber folgende Räume gemietet: 

• Grundstück-Parzelle 1250/1, wo neulich eine Halle inklusive des Hintergrunds entsprechend 

der nachfolgenden Zeichnung angebaut ist 

TABELLE DER RÄUME 

Bez. Zweck des Raums Fläche m2
 

Boden Bemerkung 

1.01 Lager 183,3 Drahtbeton  
1.02 Büro 10,3 PVC  
1.03 Umkleide 5,6 Keramikboden  

1.04 Waschraum 7,2 Keramikboden Keramikfließen V.2000 
1.05 WC 1,4 Keramikboden Keramikfließen  V.2000 
1.06 Reinigungskammer 1,4 Keramikboden Keramikfließen  V.2000 
1.07 Werkstatt 25,7 Drahtbeton  
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1.8 Beendigung des Aufbaus der Anlage 

Es handelt sich um eine Halle im Areal, der als Industriepark ohne Wohnhäuser dient. 
In der Halle befindet sich eine Anlage zu der Sammlung, dem Aufkaufen und der Entsorgung der 
Abfälle des Charakters – sonstige Abfälle. 

In der Anlage werden die Abfälle überwiegend gesammelt oder gelagert, zum Teil sortiert (nach 

unerwünschten, bzw. erwünschten Komponenten), aufbereitet und an weitere berechtigte 

Personen zur Ausnutzung, bzw. zur Entsorgung weitergeleitet. 

1.9 Grundlegende Kapazitätsdaten 

Die gesamte jährliche Kapazität der Anlage für Eingang, Sammlung, Aufkauf, 

Aufbereitung und Nutzung sonstiger Abfälle beträgt 2 490 t/Jahr. 

In die Anlage gehen die Abfälle des Charakters „sonstige Abfälle" ein, die ohne weitere 

Aufbereitung an eine andere berechtigte Person weitergeleitet oder in der Anlage aufbereitet 

werden können. Unter der Aufbereitung wird vor allem das Sortieren, Pressen und Schreddern der 

Abfälle verstanden. 

1.10 Zeitliche Begrenzung der Gültigkeit der Betriebsordnung 

Die Betriebsordnung wird vom Kreisverwaltungsreferat Südböhmen, Abteilung für Umwelt, 

Landwirtschaft und Forstwirtschaft, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice in 

Form eines Bescheids genehmigt - die Gültigkeit der Betriebsordnung ist durch den oben 

genannten Bescheid gegeben. 

2. Charakter und Zweck der Anlage 

2.1. Übersicht der Abfalltypen 

Verzeichnis der Abfälle, die in der Anlage entsorgt werden: 

Es handelt sich um eine Detailcharakteristik der Abfälle: 

Kode Kategorie Benennung des Abfalltyps 

020104 0 Abfallkunststoffe (bis auf Verpackungen) 

020107 0 Abfälle aus der Forstwirtschaft 

020109 0 Agrochemische Abfälle die nicht unter der Nummer 02 01 08 genannt 
werden 

020110 0 Metallabfälle 

020701 0 Abfälle vom Waschen, Reinigen und der mechanischen Verarbeitung 

der Rohstoffe 

Seite 7 
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030101 0 Abfallrinde und Kork 

030105 0 
Sägemehl, Späne, Verschnitt, Holz, Spanplatten und Furniere, die 

nicht unter der Nummer 03 01 04 genannt werden 

030301 0 Abfallrinde und Holz 

030307 0 Mechanisch separierter Abfall aus Papier und Karton 

030308 0 
Abfälle aus der Sortierung von Papier und Karton, die zur 

Wiederverwertung bestimmt sind  

030310 0 

Entladungsfaser, Schlamm aus mechanischer Trennung mit 

Fasergehalt, Verkleidungen und Oberflächenschichten aus 

mechanischer Sortierung 

040108 0 
Abfälle aus Leder (Abfall-Kahlflächen, Reibungsteile, Verschnitt, Staub 

aus dem Schleifvorgang) mit Gehalt an Chrom 

040209 0 
Abfälle aus Verbundstofftextilien (imprägnierte gewobene Textilien, 

Elastomer, Plastomer) 

040221 0 Abfälle aus nicht verarbeiteten Textilfasern  

040222 0 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern 

070213 0 Kunststoffabfall 

070217 0 
Silikonhaltige Abfälle, die nicht unter der Nummer 0702 16 genannt 

werden 

070299 0 
Sonst näher nicht bestimmte (zum Beispiel Gummiverschnitt aus der 

Industrie) 

080201 0 Abfall-Pulverfarben 

080202 0 Wasserbasierte Schlamme mit Gehalt an keramischen Materialien 

080203 0 Wasserbasierte Suspensionen mit Gehalt an keramischen Materialien 

080410 0 
Sonstige Abfallklebstoffe und Dichtungsmaterialien, die nicht unter 

der Nummer 08 04 09 genannt werden 

080412 0 
Sonstige Schlamme aus Klebstoffen und Dichtungsmaterialien, die 

nicht unter der Nummer 08 04 11 genannt werden 

080414 0 

Sonstige wasserbasierte Schlamme mit Gehalt an Klebstoffen oder 

Dichtungsmaterialien, die nicht unter der Nummer 08 04 13 genannt 

werden 

090108 0 Foto Film und Papier 

100102 0 Asche aus der Verbrennung der Kohle 

101112 0 Abfallglas, das nicht unter der Nummer 101111 genannt wird 

101203 0 Flugrost und Staub 

101208 0 
Abfall-Keramikware, Ziegeln, Dachziegeln und Baustoffe (nach 

Wärmebehandlung) 

101311 0 
Abfälle aus anderen gemischten Materialien auf Zementbasis, die 

nicht unter den Nummern 10 13 09 und 10 13 10 genannt werden 

110501 0 Harter Zink 

110502 0 Zinkasche 

120101A 0 Splitten und Späne der Eisenmetalle 

120102 0 Nun Flugrost der Eisenmetalle 

120103 / 0 Splitten und Späne der Nichteisenmetalle 
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120104 0 Flugrost der Nichteisenmetalle 

120105 0 Kunststoffsplitten und Späne 

150101 0 Papier- und Kartonverpackungen 

150102 0 Kunststoffverpackungen 

150103 0 Holzverpackungen 

150104 0 Metallverpackungen 

150105 0 Verbundstoffverpackungen 

150106 0 Gemischte Verpackungen 

150107 0 Glasverpackungen 

150109 0 Textilverpackungen 

160103 0 Reifen 

160117 0 Eisenmetalle 

160118 0 Nichteisenmetalle 

160119 0 Kunststoffe 

160120 0 Glas 

160199 0 Sonst nicht näher bestimmte Abfälle (z. B. Textilien von Autos usw.) 
170103 0 Dachziegeln und Keramikprodukte  

170107 0 Gemische oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Dachziegeln und 

Keramikprodukten, die nicht unter der Nummer 17 01 06 genannt 

werden 

170201 0 Holz 

170202 0 Glas 

170203 0 Kunststoffe 

170401 0 Kupfer, Bronze, Messing 

170402 0 Aluminium 

170403 0 Blei  

170404 0 Zink 

170405 0 Eisen und Stahl 

170406 0 Zinn 

170407 0 Gemischte Metalle 

170411 0 Kabel, die nicht unter der Nummer 170410 genannt werden 

190102 0 Eisenmaterialien, gewonnen aus festen Überresten nach Verbrennung  

190118 0 Abfall aus Pyrolyse, der nicht unter der Nummer 190117 genannt wird 

191001 0 Eisen- und Stahlabfall  

191002 0 Nichteisenabfall 

191004 0 Leichte Fraktionen und Staub, die nicht unter der Nummer 19 10 03 

genannt werden 
191201 0 Papier und Karton  

191202 0 Eisenmetalle 

191203 0 Nichteisenmetalle 

191204 0 Kunststoffe und Kautschuk  

191205 0 Glas  

191207 0 Holz, das nicht unter der Nummer 191206 genannt wird 

191208 0 Textil / * 

191210 0 Verwendbarer Abfall (Brennstoff aus Abfall) 
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191212 O Sonstige Abfälle (inklusive der Materialgemische) aus mechanische 

Aufbereitung des Abfalls, die nicht unter der Nummer 19 12 11 genannt 

werden 
200101 O Papier und Karton  
200102 O Glas  
200110 O Kleider  
200111 O Textilmaterialien  

200138 O Holz, das nicht unter der Nummer 20 01 37 genannt wird 

200139 O Kunststoffe  

200140 O Metalle  

200307 O Volumenabfall 

Tabelle Nr. 1 
In der Anlage werden keine Abfälle von natürlichen Personen (Bürger) entsorgt. 

Ferner ist der Betreiber der Anlage für Sammlung oder Aufkauf der Abfälle verpflichtet, 

entsprechend dem § 18 Abs. 3 des Gesetzes die abgenommenen oder aufgekauften Abfälle und 

Personen, von denen er die Sachen als Abfälle folgender Abfalltypen nach dem Abfallkatalog 

aufgekauft hat, zu identifizieren und über diese Tatsachen eine Evidenz zu führen: 

Kode des Abfalltyps Benennung des Abfalltyps 

02 01 10 Metallabfälle 
15 01 04 Metallverpackungen 
16 01 17 Eisenmetalle 
16 01 18 Nichteisenmetalle 
17 04 01 Kupfer, Bronze, Messing 

17 04 02 Aluminium 

17 04 03 Blei 

17 04 04 Zink 
17 04 05 Eisen und Stahl 

17 04 06 Zinn 

17 04 07 Metallgemische (17 04 01 - 06) 
17 04 11 Kabel 

17 04 07 Gemischte Metalle 

20 01 40 Metalle 

Unter der Identifikation der konkreten natürlichen Personen, welche die oben genannten Abfälle 

(020110, 150104, bis 200140) oder Sachen übergeben, wird die Ermittlung von Vornamen, Namen, 

Geburtsdatum, Adresse des festen Wohnsitzes oder Aufenthalts und Nummer vom Personalausweis 

oder einem anderen Ausweis jeder Person, von der die Abfälle abgenommen oder aufgekauft 

wurden, verstanden. 

 
In der Anlage entstehende Abfälle: 

Insbesondere die Abfälle der Gruppe 19 Untergruppe 12, aber auch weitere, näher nicht 

spezifizierte Kategorie Sonstiges, ausnahmsweise Abfälle, die aus der Sortierung der Kategorie 

gefährlich entstehen. 
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Die entstandenen Abfälle werden an berechtigte Personen weitergeleitet. 

Aus der Anlage können außer den Abfällen auch Materialien und Rohstoffe entstehen, die zur 

weiteren Verarbeitung oder Nutzung weiter angeboten werden. 

2.2. Bestimmungszweck der Anlage 

Die Anlage ist zur Sammlung, zum Aufkauf und zur Aufbereitung der Abfälle bestimmt mit dem 

Ziel, die Nutzung der Abfälle maximal zu gewährleisten; der Anlage sind insbesondere R3, R12 a 

R13. 

3. Kurzbeschreibung der Anlage 

3.1. Beschreibung der technischen und technologischen Ausrüstung 

Verzeichnis der Anlagengebäude: 

• Halle - hier werden die Abfälle gelagert oder gesammelt, die weiterverarbeitet oder an eine 

andere berechtigte Person weitergeleitet werden können. Zu den Möglichkeiten ihrer 

Aufbereitung gehört vor allem ihre Sortierung (Aussortieren der unerwünschten oder 

erwünschten Komponenten und Zusätze), ferner können sie zum Beispiel durch 

Zerkleinerung aufbereitet oder gepresst werden (nach den betrieblichen Bedürfnissen und 

Möglichkeiten des Betreibers) oder zur Verarbeitung an eine andere berechtigte Person 

weitergeleitet werden. Die aussortierten Komponenten werden ebenfalls als Abfälle oder 

Materialien zur Nutzung oder Entsorgung an eine andere berechtigte Person angeboten. 

• Räume im Umgebungsbereich der Halle sind zur Manipulation bestimmt – Vorbereitung bei 

der Anlieferung und dem Abtransport der Abfälle 

•   Sozialeinrichtung für die Mitarbeiter – gekennzeichnet im Plan als 1.03,1.04,1.05. 1.06 (es 

handelt sich um die Umkleide, den Waschraum, WC und Reinigungskammer) 

• Büros – gekennzeichnet im Plan als 1.02 

• Werkstatt – gekennzeichnet im Plan als 1.07 kann je nach Bedarf auch zur Lagerung und 

Sammlung der Abfälle dienen, nach finanziellen Möglichkeiten des Betreibers wird hier 

schrittweise eine Technologie für Optimierung der Aufbereitung der Abfälle installiert. 

• Halle inklusive des Hintergrunds hat die Form eines Rechtecks mit Abmessungen 19 m x 12 

m mit einer Einfahrt für LKWs. Das Hallenlayout ist im Situationsplan dargestellt. 

TABELLE DER RÄUME 
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Bez. Zweck des Raums  Fläche m2
 

Boden Bemerkung 
1.01 Lager 183,3 Drahtbeton  
1.02 Büro 10,3 PVC  
1.03 Umkleide 5,6 Keramikboden 

DLAŽBA 
 

1.04 Waschraum 7,2 Keramikboden Keramikfliesen V.2000 
1.05 WC 1,4 Keramikboden Keramikfliesen V.2000 
1.06 Reinigungskammer 1,4 Keramikboden Keramikfliesen V.2000 
1.07 Werkstatt 25,7 Drahtbeton  
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Sammlung, Aufkauf und Aufbereitung des Abfalls erfolgt direkt in der Anlage. Die 

Abfälle werden in die Anlage durch Einbringung per nun LKWs transportiert. Die Übernahme 

erfolgt nach dem System, das im Teil „Pflichten der Anlagenbedienung" aufgeführt ist und einen 

Bestandteil dieser Betriebsordnung bildet. Das Wiegen des Abfalls erfolgt auf der Waage des 

Betreibers oder Vertragspartners, ferner kann das Abfallgewicht auf der Grundlage des 

Wiegezettels, das vom Abfalllieferanten geliefert wird, ermittelt werden. 

In der Halle werden sich vor allem feste Stoffe befinden. Beim Vorkommen der flüssigen 

Abfälle (Produktion nur im Ausnahmefall – zum Beispiel technische Fehler nun) werden diese 

Abfälle potenziell in entsprechenden Behältern gesammelt (zum Beispiel im Kanistern). 

Die Sortierung der übernommenen und aufgekauften Abfälle erfolgt in der Halle auf die 

Weise, wie es die Betriebsbedingungen erfordern. Die Abfälle werden entsprechend ihrer 

Nutzbarkeit in der Gesellschaft, bzw. nach der Nutzbarkeit in einer anderen Firma sortiert, nach 

betrieblichen oder geschäftlichen Bedürfnissen erfolgt die Sortierung nach ihren Typen. Sollten 

Sie nicht nutzbar sein, werden sie an weitere berechtigte Personen zur Entsorgung 

weitergeleitet. 

Die Abfälle werden in Betriebsgebinde, Big-Bags, bzw. in typisierte Container, eventuell 

in weitere Verpackungen, die im Einklang mit den Anforderungen an Sammlungsmittel stehen, 

sortiert. Sie können auch lose oder in mobilen Kojen für verkleinerten Abfall gesammelt oder 

gelagert und weiter in die LKWs mit einem Gabelstapler geladen werden. 

Es werden die Abfälle sortiert, welche die Sortierung im Hinblick auf die Art ihrer 

Anlieferung und dessen Qualität erfordern. Die Vorgehensweise beim Umgang mit Abfällen wird 

vom Leiter der Anlage beurteilt und festgelegt. Dies ist den Pflichten der Anlagenbedienung zu 

entnehmen. Die Abfälle werden in der Anlage so platziert, damit die Grundsätze der 

Arbeitssicherheit erhalten bleiben. 
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In die Anlage werden auch Abfälle geliefert, die im Hinblick auf ihren Charakter keine 

weitere Aufbereitung und Sortierung erfordern. Diese werden an eine andere berechtigte Person 

weitergeleitet. Ferner werden in der Anlage Abfälle empfangen, die mindestens eine Sortierung 

erfordern – zum Beispiel Trennung der Grundstoffe nach Materialien, Trennung der Papiere nach 

Qualität, Sortierung der Metalle usw. Diese werden nach der Sortierung entweder an eine weitere 

berechtigte Person weitergeleitet, oder gepresst, bzw. zerkleinert und erst dann an die 

berechtigte Person, bzw. an den Verarbeiter, der den aufbereiteten Abfall als Eingangsrohstoff 

verarbeiten wird, weitergeleitet. 

In der Anlage wird die Aufbereitung der Abfälle erfolgen. Die wird zuerst manuell 

durchgeführt, später werden nach finanziellen Möglichkeiten des Betreibers Maschinenanlagen 

benutzt, wie: Schredder: Es wird ein Schredder mit Eingangsleistung bis zu 22 kW angenommen 

Presse: Einkammer- oder Zweikammer-Hydraulikpresse, wahrscheinlich VL600 mit 

einer Eingangsleistung bis zu 7 kW 

 

VZV: Gabelstapler mit LPG Antrieb 

Zufahrtswege, unternehmensinterne Wege und befestigte Flächen: 

Die Zufahrt in die Anlage für Sortierung, Aufbereitung und Nutzung der Abfälle ist aus der 

Straße Rudolfovská třída, wo man auf den Zufahrtsweg U pily und von hier aus direkt in das 

Areal abbiegt. 

Die Halle ist abschließbar, das Verwaltungsgebäude bildet einen integrierenden Bestandteil der 
Halle. 

Die Fahrwege im Areal sind befestigt, überwiegend aus Asphalt. 
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Lagerungsmittel: 

-  in der Gesellschaft sind bisher keine vorhanden, sie können vereinzelt vorkommen – in 

diesem Fall würde es sich vor allem um typisierte großvolumige Container handeln. 

Sammlungsmittel: 

-  zu diesem Zweck dienen überwiegend typisierte Container, Verpackungen, Käfige, Big-Bags, 

Tüten usw., aber auch lose gelagerter Abfall in der Halle, zusammengepresste Abfälle in ein 

Paket usw. 

Manipulationsmittel: 

Container, Verpackungsmittel, Gabelstapler (es können auch mehrere Mittel vorkommen, wobei 

diese Tatsache keine Ursache für die Novelle der Betriebsordnung ist). 

3.2. Schutzart des Gesteinsumfelds in den Bereichen des Umgangs mit Abfällen  

Der Innenboden der Halle ist befestigt. Im Hinblick darauf, dass hier nur sonstige Abfälle 

empfangen werden, droht keine Kontamination des Gesteinsumfelds. 

3.3. Anlage zur Übernahme der Abfälle 

Das Wiegen der Abfälle wird auf eigener Bodenwaage oder auf einer Vertragswaage mit größerer 

Tonnage erfolgen. 

 

Bodenwaage 

4. Technologie und Bedienung der Anlage 

4.1. Pflichten der Anlagenbedienung 

Übernahme der Abfälle in die Anlage und Weiterleitung von Informationen über die 

Eigenschaften der zu übernehmenden Abfälle 
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1. Der Anlagenbetreiber hat bei der Abfallübernahme folgender Tätigkeiten sicherzustellen: 

a) visuelle Kontrolle jeder Abfalllieferung, 

b) Stichprobenkontrolle des Abfalls zur Überprüfung der Übereinstimmung des Abfalls mit 

den vom Abfalllieferanten gewährten Informationen, 

c) Aufzeichnung von Kode des Abfalltyps, Kategorie, Abfallgewicht, Datum der Anlieferung, 

Identität des Abfalllieferanten, inklusive der Identifikationsnummer der Anlage bei den 

berechtigten Personen, 

d) Aufzeichnung der Angaben über die Abfalleigenschaften, welche für die Ermittlung 

notwendig sind, ob mit dem Abfall in der jeweiligen Anlage umgegangen werden kann, 

inklusive der Prüfprotokolle und der zugehörigen Protokolle über die Probeentnahme, 

wenn dies aus der Genehmigung zum Betreiben der Anlage hervorgeht, und ihre 

Aufbewahrung über einen Zeitraum von 5 Jahren, 

e) Erstellung der schriftlichen Bestätigung über jede Belieferung des Abfalls, der in die 

Anlage empfangen wurde, inklusive der Identifikationsnummer dieser Anlage. 

2. Der Abfalllieferant hat der berechtigten Person zum Betreiben der jeweiligen Anlage für den 

Umgang mit Abfällen bei einer einmaligen oder ersten aus der Reihe von Lieferungen folgende 

schriftliche Informationen zu gewähren: 

a)  Ident.-Nr., falls sie zugewiesen wurde, Handelsfirma / Benennung / Vorname und Name 

des Abfalllieferanten, Identifikationsnummer der Anlage, falls der Lieferant eine 

berechtigte Person ist, Identifikationsnummer der Betriebsstätte, falls der Lieferant der 

Abfallverursacher ist, Benennung, Adresse und Identifikationsnummer der 

Grundgebietseinheit (weiter nur "IČZUJ") der Betriebsstätte. Bei der Entstehung des Abfalls 

außerhalb der Betriebsstätte ist der Kode ORP/SOP aus den Nummerntafeln der 

Verwaltungsbezirke, die vom Tschechischen Statistikamt nach Ort der Abfallentstehung 

ausgegeben wurden, und eine Kurzbezeichnung der Tätigkeit, bei der der Abfall 

entstanden ist, Adresse und IČZUJ nach Ort der Abfallentstehung anzugeben; in diesem 

Fall wird die Identifikationsnummer der Betriebsstätte und Benennung der Betriebsstätte 

nicht angegeben, 

b)  Abfallkode und Kategorie, 

c) weitere Angaben über die Abfalleigenschaften, welche für die Ermittlung notwendig sind, 

ob mit dem Abfall in der jeweiligen Anlage umgegangen werden kann, inklusive der 

Prüfprotokolle und der zugehörigen Protokolle über die Probeentnahme, wenn dies aus 

der Genehmigung zum Betreiben der Anlage hervorgeht. /TciF 
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4.2. Weiterer Umgang mit dem Abfall 

• weitere Vorgehensweise bei dem Umgang mit dem Abfall festlegen (Art der Sortierung, 

Verarbeitung, Produktion, Aufbereitung, Platzierung der Abfälle in die Anlage, Art der 

Nutzung usw.), 

• Über die Nichtannahme des Abfalls in die Anlage das Kreisverwaltungsreferat Südböhmen 

unverzüglich informieren (telefonisch, elektronisch oder schriftlich binnen 7 Tagen) 

• die Bedienung ist verpflichtet, diese Betriebsordnung und daraus hervorgehende Pflichten 

konsequent einzuhalten 

• die Bedienung ist verpflichtet, die Anweisungen des Anlagenleiters zu beachten 

• sonstige Personen dürfen die Hallen nur für unbedingt notwendige Zeit und mit Zustimmung 

der Bedienung betreten 

• die Abfälle müssen korrekt gekennzeichnet werden, und der Zustand der Sammlungs- und 

Konservierungsmittel ist zu kontrollieren 

• Präventivkontrollen einzelner technischen Anlagen entsprechend ihrer Bedienungsanleitung  

 durchführen 

• die Bedienung ist verpflichtet, am Arbeitsplatz Ordnung zu halten und persönliche 

Schutzmittel zu benutzen 

• der Abfall wird nach Bedarf an berechtigte Personen weitergeleitet 

5. Überwachung des Anlagenbetriebs 

Der Betreiber hat den Anlagenbetrieb und die Kennzahlen seines Einflusses auf das 

Umfeld zu überwachen – er ist verpflichtet, den Stromverbrauch zu kontrollieren (nach 

Abrechnungen). 

Im Hinblick auf den Charakter der Tätigkeit braucht die Menge und Qualität der 

Luftemissionen (es entstehen keine) sowie die Menge und Qualität von Abwasser, Grundwasser 

und Oberflächenwasser nicht überwacht zu werden – durch die Tätigkeit des Betreibers werden 

sie nicht beeinflusst. 

Meteorologische Kennzahlen brauchen im Hinblick darauf, dass der gesamte Betrieb 

überdacht ist, ebenfalls nicht überwacht zu werden. 

Das Geräusch wird nach Anweisungen des Gesundheitsschutzorgans überwacht – dies 

wird im Falle der Installation einer Pressanlage oder Zerkleinerungsanlage für Kunststoffe 

vorkommen. Die Maschinen verfügen über Geräuschnachweise vom Hersteller der jeweiligen 

Anlage. Die Mitarbeiter werden gegen das Geräusch die vorgeschriebenen persönlichen 

Schutzmittel benutzen. 

Es wird der Eingang von Abfällen, die Wartung der Bedienungsgeräte und der 

Stromverbrauch überwacht. 
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6. ORGANISATORISCHE SICHERSTELLUNG DES BETRIEBS 

Betriebszeiten der Anlage: 

Der entscheidende Mitarbeiter der Gesellschaft ist einer der Geschäftsführer. 

Die Anzahl der Mitarbeiter richtet sich nach der Menge der Aufträge und Menge der 

Abfälle – nach den betrieblichen Bedürfnissen. Anfangs wird von ca. 1-3 Mitarbeitern 

ausgegangen. 

Die Anlage wird in Einschichtbetrieb tätig, bei Sonderfällen und Bedarf der Gesellschaft 

kann der Betrieb erweitert werden. 

7. Evidenzführung der Abfälle, die in der Anlage entsorgt wie auch produziert werden 

Die laufende Evidenz der Abfälle wird im Programm EV1 8 oder in einer anderen 

elektronischen Form geführt. Hier wird der Eingang der Abfälle, die Produktion der Abfälle und 

Vorgehensweise beim Umgang mit Abfällen eingetragen, d.h. zum Beispiel die Verarbeitung, 

Weiterleitung an die berechtigte Person. Die Führung der laufenden Evidenz der Abfälle entspricht 

den allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften. 

Die jährliche Meldung ist und wird über das integrierte System der Erfüllung von 

Meldepflichten nach allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften gesendet. Die Anlage wird 

ordnungsgemäß nach allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften angemeldet. 

Die Abfallverursacher und berechtigte Personen, die mit Abfällen umgehen, führen eine 

laufende Evidenz für die Abfälle und Vorgehensweisen bei dem Umgang damit, und zwar für 

eigene und übernommene Abfälle für jede selbstständige Betriebsstätte oder Anlage und für 

jeden Abfalltyp separat. 

Die laufende Evidenz ist nach Anlage Nr. 20 der Bekanntmachung 383/2001 Slg., über die 

Einzelheiten des Umgangs mit Abfällen, in der geltenden Fassung zu führen und hat jeweils 

folgendes zu beinhalten 
a) Datum Nummer der Eintragung in die Evidenz, 

b) Vorname und Name der Person, welche für die Evidenzführung verantwortlich ist. 

Die laufende Evidenz der Abfälle ist bei jeder einzelnen Abfallproduktion zu führen. Unter 

einzelner Produktion wird die Füllung des Speicher- oder Sammelmittels, bzw. Übernahme des 

Abfalls vom Verursacher oder von der berechtigten Person oder die Weiterleitung des Abfalls an 

eine andere berechtigte Person verstanden. In Fällen, wo es sich um eine kontinuierliche 

Entstehung der Abfälle handelt, und bei periodischer Einbringung des Kommunalabfalls wird die 

laufende Evidenz in monatlichen Intervallen geführt. 
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Vorschlag für die Führung des Betriebstagebuches: 

Das Betriebstagebuch ist eine Gesamtheit der Dokumentation vom Betrieb der Anlage, 

welche die Abfallevidenz, die im selbstständigen Tagebuch oder elektronisch geführt wird, und 

ferner weitere erforderliche Angaben für das Betriebstagebuch (ebenfalls in elektronischer Form 

möglich), bei der gesetzlich die Eintragungspflicht vorgegeben ist. Eingetragen werden sämtliche 

Tatsachen, die für den Anlagenbetrieb charakteristisch sind, d.h. ausgewählte Angaben über die 

Überwachung des Anlagenbetriebs – Menge der eingegangenen Abfälle, Angaben zu eventuellen 

in der Anlage genutzten Rohstoffen (außerhalb der eingegangenen Abfälle), Angaben zur 

Überwachung des Betriebs, Name der Anlagenbedienung, Angaben zur Schulung der Mitarbeiter, 

Angabe zu den Kontrollen, Sonderereignissen, Eintragungen über Nichtannahme des Abfalls in 

die Anlage (Protokoll, Meldung an die Behörde) usw. Die Verantwortlichkeit für die Führung des 

Tagebuchs liegt bei dem Geschäftsführer der Gesellschaft. 

Das Betriebstagebuch ist über den Zeitraum von 5 Jahren zu archivieren. 

Vorschlag der Eintragung von weiteren Angaben als Bestandteil des Betriebstagebuches: 

Weitere Angaben 

Datum Beschreibung des Sachverhalts Eingetragen 
von 

   

   

   

   

   

8. Maßnahmen zur Beschränkung der negativen Einflüsse der Anlage  

und Maßnahmen für den Notfall 

Notfallmaßnahmen 

Unter einem Notfall wird jedes negative Ereignis (nicht standardmäßige Feststellung), 

insbesondere das Vergießen oder Verschütten eines potentiell gefährlichen Stoffes, Schlagregen 

mit einem negativen Einfluss auf die handzuhabenden Abfälle, Brandfall usw. verstanden. 

Unter einem Betriebsunfall wird ein negativer Zustand, der mit eigenen Mitteln zu beherrschen ist 

und dessen Einfluss sich nicht außerhalb vom Areal der Anlage bemerkbar macht, verstanden. 

Unter einem Notfall wird ein Notfall, der nicht mit eigenen Mitteln zu beherrschen ist, wobei jeder 

Art des festgestellten negativen Ereignisses eine Fachnotfallhilfe hinzuziehen ist, verstanden. 

Betriebsunfall 

1 Weitere Freisetzung des gefährlichen Stoffes verhindern – zum Beispiel Loch verstopfen usw. 
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2.  Freisetzung des gefährlichen Stoffes in das Umfeld, die Kanalisation zum Beispiel durch 

Überdeckung der Kanalisationseinläufe mit einem geeigneten Isolierungsmaterial 

verhindern; Hindernisse aus Schüttgut bilden, wo es auch geeignet ist eine Kunststofffolie 

einzusetzen; Verschütten des gefährlichen flüssigen Stoffes mit einem 

Absorptionsmaterial, einsaugen und an der Sammelstelle für gefährliche Abfälle lagern 

3.  Den Notfall dem Vorgesetzten, der seine Erfassung gewährleistet, bzw. die Anmeldung 

des notfalls an zuständige Behörde beurteilt, melden 

4.  Bei einem anderen negativen Sonderereignis ist nach dem Charakter der konkreten 

Feststellung vorzugehen. 

Notfall 

a)  Personen retten, falls notwendig 

b)  Verhinderung einer weiteren Freisetzung des gefährlichen Stoffes anstreben 

c)  Notfall dem Vorgesetzten melden 

d)  Notfall den zuständigen Behörden anmelden  

e)  An der Einschränkung der negativen Einflüsse des notfalls auf die Grundkenntnisse und 

das Umfeld arbeiten 

f)  Die Anweisungen der Einsatzorgane befolgen 

g)  Erfassung des notfalls und seine Anmeldung entsprechend den Vorschriften und 

Vorgaben der Einsatzorgane gewährleisten 

Die Absorptionsstoffe und Arbeitsmittel zur Beseitigung der Notfallfolgen (für den Fall der 

Lagerung oder Sammlung der gefährlichen Stoffe) werden in der Halle platziert. 

9. Betriebssicherheit und Umweltschutz und Gesundheitsschutz von 

Mitarbeitern 

Von der Gesellschaft werden den Mitarbeitern persönliche Schutzmittel zugewiesen. Den 

Mitarbeitern steht die der soziale Hintergrund und das Büro innerhalb der gemieteten Halle zur 

Verfügung. Der Notfall-Verbandkasten ist im Büro verfügbar und sein Zustand wird regelmäßig 

kontrolliert (ca. einmal pro Jahr oder bei Benutzung – Nachfüllen des Inhalts durch die 

Bedienung). 

Sämtliche Mechanismen dürfen nur für die in der Bedienungsanleitung aufgeführten 

Arbeiten und nach vorheriger Kontrolle ihres Zustands benutzt werden. Die Mitarbeiter dürfen 

sich den Mechanismen nicht außerhalb vom Sichtfeld des Fahrers oder der Bedienung annähern 

und dürfen das Mechanisierungsmittel nicht verlassen, ohne es gegen unbeabsichtigtes Ausrollen 

abzusichern. Auf allen Fahrwegen im Areal müssen die Straßenverkehrsvorschriften auf 

öffentlichen Fahrwegen eingehalten werden. 

Das Rauchen und der Umgang mit offener Flamme ist nur außerhalb des Hallenbereichs 
gestattet. 

Die Mitarbeiter der Anlage werden regelmäßig über die Eigenschaften der Abfälle, die in 

der Anlage empfangen werden, Erste-Hilfe Grundsätze, Pflichtbenutzung der Arbeitsbekleidung, 

der persönlichen Schutzmittel usw. in Kenntnis gesetzt. Die Mitarbeiter werden den 

vorgeschriebenen Gesundheitsuntersuchungen unterzogen.  
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Die Aspekte von Betriebssicherheit, Umweltschutz und Gesundheit von Mitarbeitern 

werden bei täglichen Begehungen der Mitarbeiter des Betriebs sowie der Verwaltung überwacht. 

Die Termine von Revisionen, Kontrollen, Schulungen, ärztlichen Untersuchungen usw. werden 

systematisch überwacht und die genannten Aktionen konsequent eingehalten. 

Lokale Betriebsgrundsätze und Sicherheitsanweisungen: 

• Das Betreten des Gebäudes ist nur den Mitarbeitern des Betriebs, der Aufsicht und 

Wartung der Anlage sowie Personen, welche die Kontroll- und Revisionstätigkeit 

durchführen, gestattet. 

• Die Bedienung der Anlage hat bei ihrer Tätigkeit die Betriebsordnung der Anlage, 

allgemeine Sicherheitsvorschriften und Brandschutzvorschriften zu beachten. 

• Die Mitarbeiter sind verpflichtet, auf den Schutz ihrer Gesundheit zu achten, d.h. die 

vorgeschriebenen Schutzmittel (Handschuhe, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschuhe) zu 

benutzen. 

• Der Betriebsleiter ist dafür verantwortlich, dass alle Mitarbeiter in dieser Anlage auf eine 

ordnungsgemäße Weise unterwiesen und in jährlichen Intervallen hinsichtlich der 

Kenntnisse der Benutzung von Schutzmitteln, Einhaltung der Arbeitssicherheit und 

Benutzung der Löschanlagen geschult werden. 

• Die Kontrolle dieser Maßnahmen wird regelmäßig von einer Führungskraft, bzw. einem 

anderen Vorgesetzten Mitarbeiter durchgeführt. 

• Die Bedienung muss regelmäßig ärztlich untersucht werden. 

• Während der Pausen und insbesondere beim Essen und Trinken muss sich die Bedienung 

im Büro oder im dazu bestimmten Raum des Vermieters befinden; vor dem Essen muss 

man sich gründlich die Hände waschen. 

• Der Transportweg und die Ausgänge müssen stets frei sein. 

• In der Winterszeit gewährleistet die Bedienung die Zugänglichkeit zu allen Bedienungs- 

und Kontrollplätzen. 

• Die Bedienung hat die Böden und Technologieanlagen, wie auch den freien Bereich vor 

dem Betriebsgebäude sauber zu halten. 

• Die Bedienung darf in keine elektrischen Anlagen eingreifen. 

• Reparaturen der Elektroanlagen dürfen nur vom Mitarbeiter mit der erforderlichen 

Qualifikation und nur nach Abschaltung der Elektroanlagen durchgeführt werden. 

• Am Arbeitsplatz in der Halle darf man nicht essen und rauchen, der Konsum von Alkohol 

und Suchtmitteln sowie der Eintritt in die Arbeit unter deren Einfluss ist verboten. 

Brandschutz: 

• Bei der Feststellung eines Brandfalls muss die Bedienung sofort einen Eingriff mithilfe der 

geeigneten Handlöschgeräte für das konkrete Material (Elektroinstallation, usw.) 

durchführen 

Erste Hilfe: 
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• Die Kenntnis von Regeln der Erste-Hilfe-Leistung ist Bestandteil der periodischen 

Schulung um jeden Mitarbeiter des Betriebs 

•  Bestandteil der Anlage ist der Verbandkasten, der im Büro platziert ist 

Bei der Erste-Hilfe-Leistung ist vor allem die Sicherheit der rettenden sowie der zu rettenden 

Person zu gewährleisten! Auf jeden Fall muss man sich einer chaotischen Handlung enthalten. Die 

betroffene Person sollte eine psychische und physische Ruhe haben. Bei der Erste-Hilfe-Leistung 

darf die betroffene Person nicht durchfrieren. 

Die Situation muss jeweils im Hinblick auf die eigene Sicherheit und die Sicherheit der betroffenen 
Person beurteilt werden. 

• Bei der Manipulation mit verschmutzter Bekleidung oder anderen Gegenständen muss 

man sich mit entsprechenden persönlichen Schutzmitteln inklusive der Handschuhe 

schützen. 

• Die Erste-Hilfe sollte nicht am Unfallort geleistet werden, wenn die Gefahr der 

Kontamination der rettenden Person besteht. 

10.  Detaillierte Qualitätscharakteristik der Abfälle, die deren Entsorgung 

in der Anlage ermöglicht 

In die Anlage werden die Abfälle des Charakters Sonstiges, vor allem Kunststoffabfälle, 

Papier, Metalle, bzw. weitere Abfälle angenommen. Ihre Übernahme und Qualität wird nach 

dem Teil 4.1. belegt. 

11.  In der Anlage benutzte Rohstoffe (außerhalb der zu entsorgenden 
Abfälle) 

In der Anlage wird elektrische Strom benutzt. Sein Verbrauch wird nach Abrechnungen 
abgelesen. 

12.   Nutzbare Materialien (oder Energien), die in der Anlage von Abfällen 

gewonnen werden, und ihre Menge im Verhältnis zu den zu 

entsorgenden Abfällen 

Aus der Anlage können neben den Abfällen auch Materialien und Rohstoffe entstehen, die 

zur weiteren Verarbeitung oder Nutzung weiter angeboten werden, wobei die Eingangsabfälle 

in die Anlage ungefähr gleich der Summe des Gewichts der Ausgangsabfälle und Materialien, 

bzw. Rohstoffen sind. 
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13. Energieaufwand der Anlage, umgerechnet auf die Gewichtseinheit der 

zu entsorgenden Abfälle 

Der Energieaufwand der Anlagen ist durch die Eingangsleistung der benutzten 

Maschinenanlagen, die vom Betreiber der Anlage schrittweise gekauft werden, gegeben. 

14. Abfälle, Abwasser und Luftimmissionen aus der Anlage. Ihre 

faktischen Eigenschaften, inklusive der Beschreibung ihrer Lenkung 

Im Hinblick auf den Charakter der Tätigkeit braucht die Menge und Qualität der 

Luftemissionen (es entstehen keine) sowie die Menge und Qualität von Abwasser, 

Grundwasser und Oberflächenwasser nicht überwacht zu werden – durch die Tätigkeit des 

Betreibers werden sie nicht beeinflusst. 

 

15. Gewichtsanteil aus der Anlage ausgehenden Abfälle, inklusive des 

Gewichtsflusses von Luftimmissionen und Volumens von abgelassenem 

Abwasser im Verhältnis zum Gewicht der zu entsorgenden Abfälle 

Die Menge der Eingangsabfälle in die Anlage wird ungefähr der Menge der Ausgangsabfälle, 

bzw. Ausgangsrohstoffe aus der Anlage entsprechen. Durch die Tätigkeit des Betreibers 

entstehen keine Luftemissionen, ebenfalls wird kein Industrieabwasser abgelassen. 

Erstellungsunterlagen: 

1. Richtlinie des europäischen Parlaments und Rats (EG) Nr. 98/2008 über die Abfälle und 

den Entfall bestimmter Richtlinien 

2. Gesetz Nr. 1815/2001 Slg., über die Abfälle und Änderung bestimmter weiterer Gesetze, 

in der Fassung der späteren Vorschriften 

3. Bekanntmachung Nr. 383/2001 Slg., über die Einzelheiten des Umgangs mit Abfällen, in 

der Fassung der späteren Vorschriften 

4. Bekanntmachung Nr. 93/2016 Slg., über den Abfallkatalog, in der Fassung der späteren  

 Vorschriften 

16. Anlagen 
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Anlage Nr. 1 

Grundsätze der Erste-Hilfe-Leistung 

Bei der Erste-Hilfe-Leistung ist vor allem die Sicherheit der rettenden sowie der zu rettenden Person zu 

gewährleisten! Auf jeden Fall muss man sich einer chaotischen Handlung enthalten. Die betroffene 

Person sollte eine psychische und physische Ruhe haben. Bei der Erste-Hilfe-Leistung darf die 

betroffene Person nicht durchfrieren. 

Die Situation muss jeweils im Hinblick auf die eigene Sicherheit und die Sicherheit der betroffenen 
Person beurteilt werden. 

• Bei der Manipulation mit verschmutzter Bekleidung oder anderen Gegenständen muss man sich 

mit entsprechenden persönlichen Schutzmitteln inklusive der Handschuhe schützen. 

Die Erste-Hilfe sollte nicht am Unfallort geleistet werden, wenn die Gefahr der  

  Kontamination der rettenden Person besteht. 

Medizinische Erste-Hilfe 

Besteht in der Erhaltung der grundlegenden Lebensfunktionen, d.h. Atmung und Kreislauf 

(künstliche Beatmung und Herzmassage), im Stoppen der Blutung, Behandlung der Wunden mit 

einem Abdeck- oder Druckverband, in der Immobilisierung des verletzten Körperteils, im 

Hinlegen des Patienten in geeignete Position und in einem schonenden Transport. 

Vorgehensweise bei der grundlegenden Erste-Hilfe-Leistung 

Am wichtigsten bei der Erste-Hilfe-Leistung ist: 

• Geschwindigkeit, 

• Zweckmäßigkeit, 

• Entschlossenheit. 

Die Vorgehensweise ist nicht nur entscheidend für die Qualität der Erste-Hilfe, sondern 

auch für positiven und beruhigenden Einfluss auf den Betroffenen, der in der Regel psychisch 

verändert ist (Angst, Beklommenheit). 

Dem Betroffenen muss man sich unverzüglich widmen. Man sollte keine Zeit durch 

unnötige Befragung, wann und wie dieses Ereignis passierte, verlieren sondern schnell, 

systematisch und schonend vorgehen, sich zuerst auf die grundlegenden Lebensfunktionen 

konzentrieren, den Zustand von Atmung, Kreislauf und Bewusstsein beurteilen. Sollte keine 

unverzügliche Belebung gestartet werden müssen, ist der Zustand von weiteren Behinderungen zu 

ermitteln und eine Befragung der Zeugen hinsichtlich der unbedingt notwendigen Informationen 

eingeleitet werden. Bei der Erste-Hilfe-Leistung sind die Grundsätze zu beachten, die in den 

Hauptrissen identisch sind, wobei allgemeine gilt: 

 

Beim Einatmen: den Betroffenen auf frische Luft bringen. Sollte der Betroffene nicht atmen, die 

künstliche Beatmung einleiten und ärztliche Hilfe hinzuziehen 

Beim Hautkontakt: die Haut mit einer großen Wassermenge (lieber warm) abspielen und; und mit 

Seife mehrmals waschen 
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Beim Augenkontakt: mit einem Strahl vom kalten Wasser (in offenen Lid-Spalt) ausspülen und 

schnell die ärztliche Hilfe aussuchen 

Beim Verschlucken: kein Erbrechen hervorrufen, den Mund mit Wasser ausspülen und schnell wie 

ärztliche Hilfe aussuchen 

Bei lebensbedrohenden Zuständen zuerst die Belebung des Betroffenen durchführen und 

ärztliche Hilfe sicherstellen. 

 

Atemstillstand – sofort künstliche Beatmung durchführen  

Herzstillstand – sofort indirekte Herzmassage durchführen  

Bewusstlosigkeit – den Betroffenen in die stabilisierte Position auf der Seite hinlegen 

Für eine wirksame erste Hilfe müssen erforderliche Mittel und Hilfsmittel vor Ort zur Verfügung 

stehen: 

- genug Wasser (wenn keine Wasserquelle verfügbar ist, dann ein Notfallvorrat von ca. 10 l 

pro Person), 

- Betriebsordnung 

- Decken oder andere Textilmaterialien, welche den Schutz des Betroffenen vor dem 

Durchfrieren und Anpassung der Position des Betroffenen ermöglichen, 

Reservebekleidung, inklusive Schuhe) 

- Verbandkasten (der Inhalt richtet sich nach dem Typ von Stoffen, die auf dem Arbeitsplatz 

vorkommen), sein Inhalt muss vor dem Ablauf der Mindesthaltbarkeitszeiten der 

Arzneimittel und weiteren Materialien erneuert werden 

 
Anlage Nr. 2 - Kennzeichnung der Betriebsstätte 

Die Kennzeichnung der Betriebsstätte erfolgt mit einer Informationstafel, die aus frei 

zugänglichen Raum vor der Anlage ablesbar ist, auf der folgende Informationen anzugeben sind: 

1. Benennung der Anlage, 

2. Identifikationsnummer der Anlage, 

3. Abfalltypen oder Gruppen und Untergruppen von Abfällen nach dem Abfallkatalog, die 

in der Anlage genutzt, entsorgt, gesammelt oder aufgekauft werden können, 

4. Handelsfirma oder Name, Rechtsform und Sitz, wenn der Betreiber eine juristische 

Person ist; Vorname und Name, Handelsfirma und Sitz, wenn der Betreiber eine 

natürliche Person ist, inklusive des Vornamens, Namens und der Telefonverbindung der 

im Namen des Betreibers handlungsberechtigten Person, 

5. Verwaltungsbehörde, die die welche die Genehmigung zum Betreiben der Anlage 

und Einverständnis mit deren Betriebsordnung erteilt hat, inklusive der 

Telefonverbindung, 

6. Betriebszeit der Anlage. 
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Schulungsgegenstand:  

Instruktor: 

Anlage Nr. 3 – Liste der geschulten Personen 

Datum Name Unterschrift 

   

   

   

   

   

   

Anlage Nr. 4 

Vorgehensweise bei der Meldung an Kreisverwaltungsreferat Südböhmen die bei Fällen, wo der 

Abfall in die Anlage nicht angenommen wird 

Es handelt sich um folgende Fälle: 

-  der Abfall wird in die Anlage bereits bei der Einfahrt und ersten Kontrolle  

  der Lieferung nicht angenommen 

-  der Abfall wird nach der Entladung wieder dem Lieferanten geladen und  

  zurückgegeben 

Anmeldestelle: Kreisverwaltungsreferat Südböhmen, Abteilung für Umwelt, Landwirtschaft und 

Forstwirtschaft, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, Telefon 386 720 111 

Zu meldende Angaben: 

- Identifikation der juristischen Person, natürlichen Person mit Berechtigung zum  

  Unternehmen, der der Abfall nicht angenommen und zurückgegeben wurde 

  - Kennzeichen des Fahrzeugs, welches den Abfall gebracht hat 

  - Datum und Uhrzeit der Abfallrückgabe 

  - Beschreibung des Abfalls, der nicht angenommen wurde, mit Angabe des Grundes  

     dessen Ablehnung 
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